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Can. 947 enthält etreff der Ar und Elſe der Salbungen
einige Aenderungen, die Urch vor kurzem gegebene Weiſungen
de OFficium (2⁵ L1 1906 und 31 Jänner 1917) n an
gedeute waren Für  V*. gewöhnlich ſollen alle Salbungen, wie ſie im
Rituale vorgeſchrieben ſind, gegeben werden; die Salbung der
Lenden Oll immer unterlaſſen werden, die der 5  1N½70  Füße kann Qus jedem
vernünftigen run unterbleiben Im 0  E jedoch genügt
zur Gültigkeit eine einzige albung auf einem Sinnesorgan oder
beſſer auf der Stirne mit der vorgeſchriebenen kurzen Formel („Per
1S8tam 8 unctionem indulgeat tibi Dominus quidqui deliquisti.
Amen“); jedo ſind dann, enn der Kranke noch lebt, auf Grund
der kirchlichen orſchri die übrigen Salbungen nachzuholen.

lle Salbungen ſollen, wirklichen Notfall ausgenommen
(3 anſteckende Hautkrankheiten), mit der an des Spenders
ohne Zuhilfenahm eines Inſtrumentes 0  en mit Watte oder
Pinſel) ausgeführ werden.
Das rdinationsrecht nach em neubn kirchlichen

Geſetzbu
2  Fon Univ.⸗Profeſſor Dr Johann Haring Iu Graz

(Fortſetzung und Schluß.)
Die Irregularitäten. Nach dem Kodex ind Irregularitätendauernde Hinderniſſe, 2  6 den Empfang der Tonſur, beziehungs⸗

weiſe einer Weihe oder die Ausübung der Weihegewalt unerlau
machen. edigli zeitliche Weihehinderniſſe wurden von den Irre⸗
gularitäten ausgeſchieden und C bei den perſönlichen Erforder⸗
niſſen de  V Weihetandidaten vgl CG.  — 9  4, 3, aetas Canonica.
I1 4, debita scientia), teils in der Gruppe „einfache Weihehinder⸗

Derartniſſe

7 („Simpliciter mpediti“ Cd  — 987⁷7 untergebracht.
ſcheiden formal Qus dem Verzeichnis der bisherigen Irregularitäten
aus der CTecCtus aetatis. scientiae, fidei COnfirmatae, libertatis,
infamiae facti Die noch verbleibenden Irregularitätsfälle erhalten
aber vielfache Abänderungen. Als Haupteinteilung wird die bisher
gebräuchliche 6X defectu EX deheto beibehalten.

Bei den Irregularitäten defectu werden ſieben Fälle
aufgeführt. Der 27 Fall iſt der defectus natahum legitimorum.
Es wird derſelbe umſchrieben Iit den Worten Ilegitimi, S8iVe UHe-
gitimitas Sit publica SiVEe 0Cculta, 181 Uerint legitimati VCI 0½
Solemnia professi. Daß Urch Legitimation oder durch feierliche
Ordensprofeß der angel behoben wird, entſpricht dem bisherigen
Recht Auffallend könnte ES ſcheinen, daß auch die geheime lle
gitimität eine Irregularität begründet. Im Grunde genommen
var dies aber auch bisher &  ehre der Kanoniſten. Doch wurde 3
gleich gelehrt, daß, wenn die Ehelichkeit de Weihekandidaten aus
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den pfarrlichen Matriken ſich ergibt, ſe nicht die ſchwerwiegendſten
Bedenken, ondern der Beweis de Gegenteiles die Annahme
der Ehelichkeit erſchüttern önnte. Vgl ernz, Jus decretalium.
II1. , 1906. 205 1— Sägmüller, K . 223 Es bleibt alſo dieſe
Irregularität wohl ImM bisherigen Umfange eſtehen. Als zweite
Irregularität defectu erſcheinen körperliche Gebrechen. Ohne
ſich m eine 10 immer unvollſtändige Kaſuiſtik einzulaſſen, ird ELr-

ärt, daß irregulär ind diejenigen, welche wegen Schwäche nicht
mit Sicherheit (secure) oder Mißgeſtalt U² mit Würde
(decenter) den Altardienſt verſehen können. Das n  ähere Irteil ird
dem kirchlichen Vorgeſetzten überlaſſen. Daß emn der Weihe nach
folgender defectus Corporis milder beurteilen, alſo eher auf Dis
penſation ù hoffen hat, al Enn der Weihe vorausgehender, entſpri
ebenfalls dem bisher geltenden Recht Unter Punkt werden als
irregulär die Epileptiker, die Wahnſinnigen und die vom Dämon
Beſeſſenen aufgeführt Die Irregularität (dies gehört jetzt 10 3zum
Begri der Irregularität) iſt eine dauernde, beſteht alſo auch nach
erfolgter Heilung fort (qui sunt Voel kuerunt). Tritt der Zuſtand
erſt nach mypfang der Weihe ein, ſo kann der Ordinarius nach
erfolgter icherer Heilung die Ausübung der ethe wieder geſtatten.

An vierter Stelle erſcheint die mM das apoſtoliſche Zeitalter zurück⸗
reichende Irregularität der Bigamie. Die myſtiſche Begründung
dieſer Irregularität daraus einen CLecCtus Sacramenti SCilicet
matrimonii. E daß dieſe Irregularität annahm, enn das deal
der Ehe, das .

ſt Verbindung eines Mannes mit einer Frau nicht
mehr verwirklicht war. Die Irregularität trat alſo ein bei bigamia

Sive suCccessiva, SIVe simultanea und bei bigamia inter-
Pretativa Um Beiſpiel Ehe mit einer Itwe oder nonvirgo).
Bei dem Umſtande, daß gegenwärtig äußerſt elten Männer,
die einmal verheiratet „ un den geiſtlichen Stand eintreten
und In einer realiſtiſchen Zeit für die myſtiſche Erweiterung
der Irregularität kein rechtes Verſtändnis hat, iſt E8 begreiflich, daß
der odey 2  5  Um Urſprünglichſten Sinn dieſer Irregularität zurück—
ehr bigami, qui duo Vel Plura matrimonia Valida 8SUCGES—
SIVS COntraxerunt. Irregulär iſt alſo n derjenige, der mehrmals
gültig verheiratet war Der Fall einer ſtrafbaren gleichzeitigen
Bigamie erſcheint Unter den Irregularitäten delieto 5
rklärt (irregulares) qui infamia juris notantur. Scheinbar wird
dieſe Irregularität unverändert Aus dem EN Rechte herüber⸗
genommen. atſä deckt ſich aber die Irregularität nicht
nit dem früheren CIectus famae. unächſt ird nach dem meuen

Kodex die inkamia zuris, das iſt die Geſetz Qn gewiſſe T  at
beſtände geknüpfte Ehrenminderung als Irregularität erklärt; nicht
die infami. AC/1 (tatſächliche Ehrenminderung). 2  .—6  etztere erſcheint
nunmehr Inter den einfachen CST.

Weihehinderniſſen und hat ber

Vorhandenſein derſelben der Biſchof freies Ermeſſen

FPF CAN 987
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I. Dann aber ind im Strafrecht de Codex juris canonici die
Fälle der infamia zuris geregelt. N nd behandeln
den CIECTUS perfectae lenitatis in der neuen Form: (irregulares)ꝛudex, qui mortis sententiam Ull qui nunnus Carnifieis 8USCG6S
derint COrumque VOluntarii immediati ministri I (xSecutione
capitalis sententiae. Keine Irregularität begründet alſo ichdie freiwillige Teilnahme Am Kriege Es iſt dies auffallend, da nochConsist 2 Jänner 1917 (Acta Ap Sedi 1  7 15 erklärt Atte,daß man Ordination von Kandidaten, die Kriege teil
genommen, ſich aN die Kongregation wenden habe Hinſichtlich
der Teilnahme der Blutgerichtsbarkeit tritt eine Irregularität
IUur enn für den Richter, der das Todesurteil fällte und für den Scharfrichter und ſeine freiwilligen und Unmittelbaren Chilfen bei Vol
ſtreckung des T  odesurteile Nicht mehr werden irregulär die An  ·
kläger, die belaſtenden Zeugen nd die Geſchworenen.

Die Siebenzahl findet ſich auch bei den Irregularitäten X
delI6ET0 An erſter Stelle ſtehen die Glaubensdelikte Es ind irre⸗
gulär apostatae fide, haeretici, Schismatici. Es iſt hier eine Ein
ſchränkung der Irregularität im Verhältnis zum bisherigen Recht
U verzeichnen. D  e Häretiker allein, N mehr die Begünſtigerderſelben ſind irregulär. Anderſeits ewirkt Schisma überhaupt, nicht
(wie MI bisherigen NuTL häretiſches Schisma, Irregularität.An zweiter Stelle wird der bisherige abusus baptismi aufgeführt:(Irregulares) qui DPT  U  III 1N CasU eRXxtremae necessitatis baptis—

abh ACathohcis quovis modo 815¹ COnferri siverunt. tach bis
herigem Recht wurden auch diejenigen irregulär, 4 wiſſentlich
und abſolut die Wiedertaufe vornahmen, dabei dienten, ferner die
wiſſentlich derart Wiedergetauften. dieſe Fälle i Neuen
Recht ausgeſchaltet. ber noch eine Abänderung gegenüber dem
EN Recht iſt 3u verzeichnen. Es heißt baptismus ab acatholicis,
früher a5 haeréeticis.

Die An ritter telle aufgeführte Delikts⸗Irregularität enthä
Al  * Grundſtock die frühere bigamia similitudinaria. Das Delikt Eéſtan
früher darin, daß emn Majoriſt oder feierlicher Ordensprofeſſe eine (an
ſich ungültige) Ehe bſchloß und die Ehe vollzog. Der Tatbeſtand
enthält Im meéeuen Recht eine Abänderung nd Ausdehnung: (irregu
lares) qui matrimonium attentare aut Civilem tantum actum DOhere
ausi sunt, Vel psimet Vinculo matrimonii Aut 0Ordine aut
VOtis religiosis tiam simplicibus temperariis ligati, VEI EUIII
mulere iSdem VOtis adstriceta aut matrimonio Valido cConjuncta.

nfamia juris tritt ern bei öffentlichem Anſchluß AIn eine akatholiſcheSekte (can. —  2  314, 4, 3 Duell für Duellanten un Beiſtände (can. 2351,
„ Grabſchändung (can. reale Verletzung des Papſtes, eines Kardinals
oder pG  lchen Legaten (Call. 2343, II. 2), Bigamie (Can.Mißbrauch der Euchariſtie (Can. 2320), ferner für &  Qaten bei gerichtlicher 5urteilung vegen ittlichkeitsdelikten-anit Perſonen inter ——  —375F  ahren, wegenStuprum, Sodomie, Inzeſt, Kuppelei (can. 2357
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E  8 V  5  ieht ſich emnach dieſe Irregularität der Mann, welcher,
obwohl gültig verheiratet, eine weitere (bigamiſche) Verbindung
eingeht, der Majoriſt, beziehungsweiſe Ordensprofeſſe, we eine
Ehe eingehen, letzterer auch, wenn EL nUl einfache, Ctwa gar nur

zeitliche Gelübde, abgelegt hat und zur Zeit noch gebunden iſt Der
Mann ird aber auch irregulär, er zwar frei, jedoch mit einer
verheirateten Frau oder einer Frauensperſon, die noch durch irgend
welche Ordensgelübde, feierliche, einfache eventuell zeitliche, 9E
unden iſt, eine Ehe ſchließt Zum Tatbeſtande genügt auch der
Abſchluß einer Zivilehe. Wie die Aufzählung zeigt, handelt ES ſich
mͤM rafbare Bigamie (bigamia simultanea) und ſakrilegiſche Ver
bindungen, wobei ES gleichgültig iſt, ob die heliche, beziehungsweiſe
religiöſe Gebundenheit auf Seite des Mannes oder der Frau iegt
Di rechtliche Ungültigkeit der ehelichen Verbindung iſt aber an ſich
nicht in En Fällen gegeben (Beiſpiel Ehe eines einfachen Pro
feſſen) Inſofern La

ſt der Ausdruck qui matrimonium attentare
81 sunt, uTl teilweiſe zutreffend. Vollzug dieſer Ehe oder Schein
ehe —

ſt Im egenſatz zum Alteren Recht nunmehr Ur Be
gründung der Irregularität nicht mehr notwendig.

Punkt lautet (irregulares) qui VOoluntarium homieidium
perpetrarunt aut GUUS humani bortum procuraverunt, Siigeii
secuto, COOperantés. luch hier Aben wir eine Be
ſchränkung de  5 Deliktstatbeſtandes gegenüber dem bisherigen Recht
ede Nx rein zufällige, alſo ſchuldbare Tötung eines enſchen
hatte Irregularität des CTater UL Folge, nunmehr aber VOlun-—
tarium homicidium, beabſichtigter Mord V  Auf gleiche Linie ird
die procuratio abortus, ieſelbe von Erfolg begleitet war,
geſetzt Die Unterſcheidung des früheren Rechtes zwiſchen CUs
animatus und manimatus Ur mit gutem Grund fallen gelaſſen
(it den Tätern verfallen mn beiden Fällen wie bisher auch die (it
helfer (Cooperantes) der Irregularität.

Punkt lautet (irregulares) qul Seipsos Voel a50⁰8 mutilaverunt
VCI 815¹ VItam adimere tentaverunt. Verſtümmelung, auch Selbſt
verſtümmelung und Selbſtmordverſuch begründen Irregularität.
Formell nNeu iſt die Irregularität Selbſtmordverſuch. Einen

für die Beurteilung der mutilatio gibt CA.  — 986, wonach
die Delikte, welche die Irregularitäten begründen, peccata gravia
ſein müſſen

Punkt lautet (irregulares) Clerici mediéeam Vel chirurgicam
artem Sibi Vetitam éXercentes, 81 xInde IIOTS sequatur. Die Aus
übung der operativen Heilkunde (Chirurgie) war ſchon Im en Recht
dem Kleriker beſonders der damit berbundenen Gefahr der
Irregularität erboten (vgl Scherer, K  7 I. 378), die pätere
Praxis verbot dem Ertter überhaupt di Ausübung der Heilkunde.
Auf dieſen Standpunkt ſtellt ich auch der CX juris Canoniei Nd
läßt Irregularität eintreten, wenn Aus der Ausübung der verbotenen
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Kunſt der Tod des Patienten olgt.“ Die Hervorhebung dieſes
Irregularitätenfalles ar beim Standpunkt des nunmehr geltenden
Rechtes notwendig, da nach Punkt onſt Voluntarium OMi—
(idium Irregularität begründet.

Puntt enthält den Tatbeſtand des abusus ordinis, jedoch mit
Einſchränkungen und Erweiterungen: (Irregulares) Jul AaCtUIMN ordinis.
(Cleriéis 1N 0rdine SACTO Eonstitutis reservatum ponunt, Vel 0rdine
carentes, Vel ab eius CXeréitio DOena canonica, Sive bersonali,
medicinali, aut vindicativa. Sive 10Cali prohibiti. Eine Einſchränkung
liegt darin, daß nunmehr UL die Rede iſt von der Ausübung der den
Klerikern der höheren Weihen zuſtehenden Weihegewalt. Eine
Ausdehnung ieg iun der Verfügung, daß nicht bloß bei Ausübung
der erwähnten Weihegewalt ImM Zuſtande der Zenſur, ſondern auch
bei einer Suspenſion oder einem Interdikt mit rein vindikativem
Charakter der Tatbeſtand für den Eintritt der Irregularität gegeben jſ

Ergänzend en Irregularitätsfällen PX delieto emer
CQII 986, daß die Delikte, welche die Irregularität begründen ſollen,
chwere ſittliche Verfehlungen (gravia peccata) darſtellen müſſen,
die nach der LTaufe egangen wurden. Eine Usnahme macht der
abusus baptismi, indem hier das Delikt die Taufhandlung gewiſſer⸗
maßen begleitet. D  Ie Handlung muß naturgemäß eine nach außen
retende (alſo nich bloß im Gedanken beſtehende) ſein, braucht aber
nicht notwendigerweiſe eine öffentliche, ſondern kann auch eine
geheime ſein

Weihehinderniſſe. Wie bei den zwei Gruppen der
Irregularitäten iſt auch bei den einfachen Weihehinderniſſen die
Siebenzahl beibehalten. Dieſelbe weniger un er Natur der
Sache als In der Gleichförmigkeit begründet ſein, da zum Beiſpiel
II , ich ſonſt Uunter dem Geſichtspunkte der mangelnden
Freiheit behandeln ließen. Wie ereits oben erwähnt, handelt ES
ſich bei dieſer Gruppe lediglich Uunt zeitliche Hinderniſſe. An erſter
telle werden als simpliciter impediti aufgeführt: FiIii AaCathoh-—
corum, quamdiu paàrentes 1 810 CrrOrEe permanent. Es *

ſt dieſes
Weihehindernis offenbar mit der bisherigen Irregularität, Am

von unbekehrten Häretikern, In Parallele 3 ellen. och
wei das gegenwärtige Weihehindernis mehrfache Aenderungen auf.
Das Wort Akatholiken umfaßt nicht bloß die Häretiter, ondern auch
die Schismatiker, 10 auch die Ungetauften. Darnach wären auch die
Söhne von unbekehrten Juden und Heiden vom Hindernis Etroffen
0 dem bisherigen Rechte QAren die Abkömmlinge von unbekehrten

Can. 139 läßt die Möglichkeit en, daß ein Kleriker mit Erlaubnis
des Apoſtoliſchen Stuhles die Heilkunde QAuSübe sSine apostolico indulto
medicinam Vel chirurgiam Exerceant. Beſonders in Miſſionsländern

dies ſein. Wenn nfolge eines Kunſtfehlers eines ſolchen C
kalen rzte der Patient ſtirbt, ſo tritt für den Kleriker nicht Irregularität.
ein, da ETL keine verbotene Kunſt ausübte
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Häretikern väterlicherſeits bis zum zweiten, mütterlicherſeits bis 65
erſten Grad irregulär. Das Weihehindernis erſtreckt ſich allge  2  2
mein bloß auf die 1II1i, alſo auf die xſte Deszendenz. Das Hindernis
iſt emn zeitliches quamdiu II CrrOTE permanent. Was dann,
venn die Eltern Im Irrtum geſtorben ſind? Wenn nuLr ein Eltern
Cil mꝛ Irrtum verblieben iſt? Der Text gibt über ieſe Fragen einen.
Aufſchluß Nach C&.  — II ſind Normen, die Qaus dem En Recht
herübergenommen worden ſind, nach dieſem auszulegen. Da nach
dem en Rechte die Irregularität vorhanden war, wenn die ern,
beziehungsweiſe ein V  Cil m der Häreſie verblieben, beziehungsweiſe
u derſelben geſtorben„ ſo iſt Iim gleichen 5  alle wahrſcheinlich
auch hier das Weihehindernis anzunehmen. Ein anderer großer nier
ſchied eſteht zwiſchen der rüheren Irregularität und dem nmeuen.

Weihehindernis. Die Irregularität war Eun all der infami juris,
das Weihehindernis iſt ein ſelbſtändiges Cb An zweiter
Stelle erſcheinen al simpliciter impediti: VITI UXOTEIII habentes
Bisher ildete dieſer Tatbeſtand eine Irregularität wegen mangelnder
Freiheit. Der kategoriſche 7  ext cheint den mypfang der Weihe
durch einen Verheirateten ohne päpſtliche Dispenſation abſolut
verbieten. Damit timmt auch C&  — 132, 3, welcher erklärt, daß
emn Verheirateter, welcher, wenn auch 50n/½ fide ohne päpſtliche
Dispenſation die höheren Weihen empfängt, von der Ausübung
der Weihegewalt — uspendiert iſt Wenn alſo mn Zukunft eleuté
das heliche Leben einverſtändlich aufgeben, die Frau in einen Orden.
tritt, E ſchein der WMeann 5  Um Empfang der höheren Weihen 10
dem einer pã

ſchen Dispenſation bedürfen. Immerhin etzt der
Kodex CA.  — 1114 ud 1130 ſolche Eheleute voraus Der ritter
Stelle aufgeführte Fall iſt Aus dem alten übernommen: quĩ
0Offieium Vel administrationem gerunt (lericis vetitam, (CUius rati0-
IIES ddere debeant, donee eposito Fricio 61 administratione
2  Ue rationibus redditis liberi facti Sint den Klerikern verbotene
Uebernahme von Vermögensverwaltung mit der Pflicht der Rech
nungslegung, beziehungsweiſe Uebernahme eines den Hlerikern
verbotenen Amtes). Auch der vierte Fall iſt dem eN Rechte ent
ehn SerVI Servitute Proprie 16t ante acceptam bertatem Alſo
wirkliche Sklaverei, nicht etwa bloß Leibeigenſchaft. Der fünfte Fall.
bar bisher bereits praktiſches Recht: qui ad Ordinarium militare
Servitium (CIVIII le  6 adstringuntur, antequam I1IIud eXPleverint.
Eo nimmt dieſer Punkt auf die In den meiſten Staaten beſtehende
allgemeine Wehrpflicht Rückſicht und beſtimmt, daß jene ethe
kandidaten, welche auf Grund des Zivilgeſetzes U militäriſchen
Dienſtleiſtung einberufen werden, während der Dauer des Dienſtes
nich ordiniert werden dürfen Hiemit ſtimmt auch Consist. Jan
ler 1917 (Acta AP Sedis IX. 15 D  CU Sinn iſt offenbar der, daß
in Staaten, Iu welchen Hleriker nicht überhaupt ktiven Militär—
dienſt befreit ind, junge Männer nicht vor, beziehungsweiſe W4——
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der regulären Militärdienſtzeit ordiniert werden dürfen. Auf die
Möglichkeit einer ſpäteren Einberufung im 5  alle der Mobiliſierung
ird jedenfalls nicht Rückſicht nehmen ſein; denn Onſt dürfte

Beiſpiel in Frankreich überhaupt niemand vor vorgerücktem
Alter ordiniert werden. Auffallend önnt  *  5 CS ſcheinen, daß bloß
von der geſetzlichen Militärpflicht, nicht vom Freiwilligendienſ
die Rede iſt Der wirkliche Freiwillige iſt ſchon nach un für die
Dauer des ienſte von der ethe ausgeſchloſſen, da er emn den
Klerikern verbotenes mit übernommen hat lautet neophyti,
donece uUdicio Ordinarii, 8üUkfieienter probati Uerint. Es iſt dies
der alte defectus fidei Confirmatae. “) Unter einem Neophyten
überhaupt verſteht einen erſt vor kurzem Getauften, inſofern

ſich mͤm einen Weihekandidaten handelt, jedenfalls einen, der erſ
IM erwachſenen Alter die Quſe empfangen hat Das Urteil darüber,
ob der Neophyt Im Glauben ſchon hinlänglich gefeſtigt ſei, ird dem
Ordinarius überlaſſen. Die Praxis an übrigens ſchon auf dieſem
Standpunkt. Vgl ernz, Jus decret., I12, 1. 176 Der iebente
Un handelt von der tatſächlichen Infamie: qul infamia —601
laborant, dum IPSà, jzudicio Ordinarii, perdurat. Während bei der
infamia juris die Infamie (Mn gewiſſe geſetzliche Tatbeſtände geknüpft
iſt, beſteht die infamia facti IM tatſächlichen Verluſt des guten Rufes
ohne auf beſtimmte Vergehen oder Tatbeſtände on
Im bisherigen E  E konnte wenigſtens nach der Praxis er Ordi
narius entſcheiden, ob der tatſächliche Mangel der Ehre ehoben ſei
oder nicht Vgl ernz, Jus decret., II 1. 201

Das eule ech El alſo ſieben Irregularitätsfälle 6. CTecCtu
beziehungsweiſe X delicto und ebenſoviele einfache Weihehinderniſſe
auf dieſe Irregularitäten ud Hinderniſſe reten ohne Rückſicht
auf Wiſſen oder Nichtwiſſen der Rechtsfolgen ern (can 988)

Mehrfache rregularitäten und Hinderniſſe. Ur das
Zuſammentreffen mehrerer Tatbeſtände können ſich mehrere
Irregularitäten nd Hinderniſſe entſtehen. Zur Hintanhaltung von
Zweifeln beſtimmt C&.  — 989  7 daß eine Ehrhet von Irregularitäten
und Hinderniſſen, abgeſehen von der Irregularität X homieidio
Voluntario bei Vorhandenſein mehrerer Tatbeſtände, nicht aber
bei Wiederholung desſelben Tatbeſtandes vorliegt. eiſpiel: Wer
außerehelicher Abſtammung, mit einer Frauensperſon, die noch
gültig verheiratet iſt, eine Ehe eingeht, iſt zweifach irregulär. Einfach
irregulär iſt, wer mehrmals des abusus 0rdimis ich chuldig macht.
renger iſt das E beim homieidium VOluntarium. Hier wird
mit der Tat auch die Irregularität vervielfältigt.

In leicher Hinſicht nach bisherigem Rechte Ippegulär die
Clinici, olche, erſt anläßli einer chweren Krankheit ſich taufen
ließen (man ann ſie wohl 3 den Neo  yten rechnen) und die Nichtgefirmten.
Empfang der Firmung ird auch etzt vo  2 Weihekandidaten vorausgeſetzt
ogl CAII 993, 1), der Mangel iſt aber nicht ern formelles Weihehindernis.
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Dispenſation von Irregularitäten und Weihehinderniſſen.
Das Dispenſationsrecht te Im allgemeinen dem Papſte Der
Biſchof kann aber ſeine Untergebenen von EN Irregularitäten,
die aus einem geheimen Delikte hervorgehen, dispenſieren, Aus
genommen die Irregularität homieidio VOIluntario Ind die Irre⸗
gularitäten Gus geheimen Delilten, die aber bereits hei erich
anhängig ſind, alſo aufgehört haben, geheim ſein D  Ee gleiche
Vollmacht beſitzt der Beichtvater m geheimen dringenden Fällen,
wenn der Ordinarius nicht zugänglich iſt, oder die Gefahr eines
bedeutenden Schadens oder Diffamierung beſteht, jedo Nur hin
ſichtlich der nachfolgenden Irregularitäten, alſo ediglich 15 ecke,
daß die ereits empfangene Weihe ausgeübt werden darf (Can 990)
Hiezu iſt 3u bemerken: Der Biſchof hat alſo auf Grund der ange
ührten Kanones kein Dispenſationsrecht hinſichtlich der Irregulari⸗
aten defectu, aue nicht wie bisher bezüglich des CTecCtus Nata-
Hum legitimorum für die niederen Weihen. Der Biſchof entbehr
auch der Dispensvollmacht bezüglich der einfachen Weihehinderniſſe;
v aber hat E V Vie oben dargelegt wurde, In manchen Fällen
durch freies Ermeſſen entſcheiden, bb Eine Irregularität, bezie
hungsweiſe ein Hindernis vorhanden, beziehungsweiſe noch vor
handen iſt Daß der Beichtvater bloß für nachfolgende Irregularitäten
CX 611Ct0 eine Dispensvollmacht erhält, iſt darin begründet, daß bei
vorausgehenden Irregularitäten nicht 0 leicht em dringender Fall
vorkommt, jedenfalls ſich der Kandidat den Biſchof wenden kann.

Beim Anſuchen um Dispenſetion ind alle Irregularitäten und
Weihehinderniſſe gleichzeitig aufzuführen. Doch gilt eine allgemeine
D

enſ

ation auch für di 024 fide verſchwiegenen Irregularitäten
und Hinderniſſe, ausgenommen dieé Irregularität Aus beabſichtigtem
Mord und Qus Delikten, die bereits vor Gericht 9ezogen ſind. Nicht
erſtreckt ſich die allgemeine Dispenſation auf die mMma  2 fide ver
ſchwiegenen Irregularitäten und Weihehinderniſſe (Can. 991, 10.

mehrfacher M  (  ord eine Mehrheit von Irregularitäten ſchafft, iſt
dieſer Umſtand, und bei Nichtigkeit der Dispenſation d  0
geben (Can. 991  V 2 Wé  ird allgemein „für die Weihen“ eine Di  S·
penſation gewährt, ſo gilt dieſelbe auch für die höheren Weihen
und der derart Dispenſierte kann auch Kuratbenefizien N die
im päpſtlichen Konſiſtorium 5 verleihenden Benefizien, beneficia
Consistorialia) erwerben, kann aber nicht V  Um Kardinal, Biſchof,
lbt, Praelatus nulhus oder 5 Superior maior (Provinzial) einer

— Die Textierung gibt 3 mehreren Zweifeln Anlaß Was iſt eine
allgemeine Dispenſation? Die Dispenſation AD omnibus irregularitatibus
61 impedimentis? Wie eS nit der Rechtsgültigkeit der Dispenſation,

Behebung von den Irregularitäten A und angeſucht und die
Dispenſation gegeben, aber Ona fide enne andere Irregularität verſchwiegen
vurde? Weil keine dispensatio generalis, wäre ſie ungültig. bei einner
allgemeinen Dispenſation leſelbe für die einbekannten Irregularitäten, obwohl
[dere mala fide verſchwiegen wurden? Nach dem Wortlaute ſcheinbar 10

„Theo prakt Quartalſchrift“ III 1918
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gei tlichen ten Ordensgenoſſenſchaft beſtellt werden. Wird
NI zer der El 01 Dro OrO interno eine Dispenſation gewährt, o
Oll dieſelbe ſchriftlich fixiert und im biſchöflichen Geheimarchiv auf
bewahrt werden. Wahrſcheinlich ſoll dadurch eine pätere *.  —2—
penſation PTO koro ECXxterno bei Beékanntwerden de Tatbeſtandes
überflüſſig werden Eine ähnliche Verfügung findet ſich im Ehe
recht Vgl. CalI 1047

Beſondere Weiheerforderniſſe. Unter dem Kapitel: De 118
SaCrae Ordinationi praeire debent behandelt der odex eine

Reihe von Vorbereitungsäakten und Nachweiſen hinſichtlich
der erlaubten Ordination Eine ziemlich ſelbſtverſtändliche Ver
ügung CA  — 99²  7 daß alle Weihekandidaten vor der Ordination
5  U gelegener Zeit dem Biſchof, beziehungsweiſe deſſen Stellvertreter
ihr Vorhaben kundzugeben aben Can 993 zählt die Nachweiſe auf,
welche die weltgeiſtlichen Weihekandidaten und die denſelben n
Hinſicht auf die Ordination gleichgeſtellten Religioſen beizubringen
haben. Es ind die Zeugniſſe über den Empfang der T  aufe ud
Firmung, eventuell ber ereits empfangene Tonſur oder Weihen,
Nachweis der für den angeſtrebten Weihegrad erforderlichen Vor
ſtudien, Zeugnis des Seminarvorſtandes, beziehungsweiſe des Prie
ſters, welchem der Kandidat Zur überwieſen war, ＋

eſti
moniales vom Ordinarius, mi deſſen Diözeſe ſich der Ordinand ein
kanoniſches Weihehindernis zuziehen konnte, Teſtimoniales des
Superior maior der Ordensgenoſſenſchaft, welcher der Weihekandidat
angehört.

Ueber die Teſtimoniales beſtimmt 994: Eigene T

eſti⸗
moniales ſind regelmäßig Biſchof beizubringen, in deſſen Dio
zeſe der Weihekandidat drei obnate als Soldat oder ſechs Monate
als Ziviliſt nach erreichter Pubertät (Vollendung des ebens  ·
jahres) ſich aufgehalten hat Doch kann der Ordinator auch wegen
eines kürzeren Aufenthaltes in einer anderen Diözeſe, oder auch
hinſichtlich der Zeit vor der ubertä Teſtimoniales verlangen. 8
bleibt alſo M ganzen das bisherige Recht eſtéehen. Daß ein Qus⸗
wärtiger Aufenthalt erſt nach der Ubertät, nicht ſchon noch dem
7• Lebensjahr 3 beachten ſei, wurde auch bisher ſchon von manchen
Kanoniſten gelehrt (vgl ernz, Jus decret., 143— 1. 75 des
zitierten Kanons rechnet mit der Schwierigkeit, wirklich zweckent⸗
ſprechende Teſtimoniales 3 erlangen, aher die Verfügung, daß im

der Ordinarius weder ſelbſt noch durch Vertrauensperſonen
den Ordinanden ſo kennen lernten, daß wirklich die Abweſenheit
von kanoniſchen Weihehinderniſſen bezeugt werden kann, an Stelle
der Teſtimoniales vont Ordinator dem Ordinanden eimn Ergänzungs⸗—
eid ber das Nichtvorhandenſein von Hinderniſſen abzunehmen iſt
Das gleiche gilt, wenn der Ordinand m vielen Diözeſen ich auf
gehalten hat, daß ES unmöglich oder wenigſtens allzuſchwer wäre,
o viele Teſtimoniales einzufordern. Neue Teſtimoniales werden
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notwendig, der Ordinand nach Ausſtellung der Teſtimoniales
vor der Ordination ſich durch die angegebene Zeit wiederum I dieſen
oder anderen Diözeſen aufgehalten hat. Hinſichtlich der Soldaten,
die ſich H- enner Diözeſe aufhalten, wird der Ordinarius bH
aum Beſcheid geben können. Auffallend iſt Es, daß der Feldbiſchof,
der Im Erlaß der Consist. Jänner 1917 Ctd Ap Sedis, IX.
15 zul Ausſtellung von Teſtimoniales al berechtigt erklärt wurde,
ImM Kodex nicht lit dieſem Rechte ausgeſtattet iſt Vielleicht des
halb, eil die Militärſeéelſorge verſchieden mn den einzelnen Län.
dern gerege iſt

Bedürfen auch regulare Weihekandidaten, die nicht dem eihe⸗
recht der Säkularkleriker unterſtehen, außer dem Zeugnis de Obern
beſonderer Teſtimoniales? Nein. Can 995, 82 2  3— den M  znhalt
der Entlaßſcheine der Supeériores religiosi wurde bereits oben im
Kapitel Ordination der Regularen gehandelt.

.  e rdinationsprüfung. Das Tridentinum 23, de ref., CD
und ſprich von einer Prüfung der Ordinanden ſowohl de welt
geiſtlichen al de  5 Regularſtandes. Can 996 erneuert leſe Vor—
chrift und ſchreibt nähere Einzelheiten dieſer Prüfung vor Jeder
andidat ſoll hinſichtlich der 3u empfangenden Weihe ſich einem
Examen unterziehen. Die andidaten der höheren Weihen ſollen
außerdem nach Anweiſung de Biſchofs über einige attate der
Theologie ſich einer Prüfung unterziehen.“ Da man nach römiſcher
Ausdrucksweiſe unter T  heologie ſpeziell Dogmatit und Moral
theologie verſteht, ˙ würden dieſe Disziplinen den Prüfungsſtoff
liefern Zur Vornahme der Průu Ug, nd 8  war der Sätular
Oie Regularkandidaten iſt der Biſchof berufen, der jure Proprio
ordiniert, beziehungsweiſe die Dimiſſorien gibt W  edoch kann EL die
Prüfung auch dem tatſächlich ordinierenden Biſchof (an welchen die
dimissio ſtattfand) überlaſſen, vorausgeſetzt, daß dieſer die Prüfung
auf ich nehmen IIl ber ſelbſt enn In den Dimiſſorien behauptet
wird, daß der Kandidat geprüft und tauglich befunden worden ſei,
kann der ordinierende Biſchof ein leues Examen veranſtalten und
davon die Erteilung der Weihe abhängig machen. Die Examinatoren
beſtimmt der Biſchof Er kann mit dieſer Prüfung die Synodal
examinatoren betrauen (can 389, 2 Bisher wurde die Ordi⸗
nationsprüfung in den einzelnen Diözeſen ſehr verſchieden gehand⸗
90 Mancherorts egnügte ſich überhaupt mit den akademiſchen
Prüfungszeugniſſen. Kann der Biſchof die Prüfung der regular⸗
geiſtlichen Kandidaten den Ordensoberen überlaſſen, wie ES bisher
melfe  — geſchehen iſt? Can 997 ſagt zwar, daß der Biſchof die Pru

1 Die Beſtimmung der Apostolicae Sedis (suspensiones, ＋.
daß Weltkleriker, die vier Moöonate un Rom ſich aufgehalten aben, bei Strafe
der Suspenſion von den erhaltenen Weihen die Ordinationsprüfung vor
dem beziehungsweiſe Kardinalvikar blegen müſſen, iſt nicht in das
Neue Geſetzbuch übergegangen.

28*
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fung der weltgeiſtlichen und regularen Kandidaten vornimnit.
Da jedoch Can. 996  „ 83, den  1 Biſchof das Recht einräumt, die Exami
natoren 3u beſtimmen, Wware dieſe Gepflogenheit immerhin möglich

D  28 ufgebo der Kandidaten der höheren Weihen. D
Pridentinum 235 de rek. Cd 5, hatte ein Aufgebot „ écclesia“.
offenbar m der zuſtändigen Pfarrkirche des Ordinanden, angeordnet.
Die Praxis Dar Iu den einzelnen Diözeſen ehr verſchieden. Ver
einzelt, ſo mn der D

iözeſe Seckau, and da Aufgebot mn allen
Pfarrkirchen der Diözeſe Der odex, 6  — 998, rdnet
das Aufgebot QAn IN paroeciali culusque Candidati CCElesig. Es iſt dies
die Pfarrkirche, 3u welcher der Kandidat durch Domizil oder uaſi
domizil gehört Da Studierende Am Tte threr Studien regelmäßig
NUr ein Quaſidomizil beſitzen, ohne ⁴

8 eigentliche Domizil bei den
Eltern aufgegeben I haben, E wäre zunächſt der Wohnort der
Eltern maßgebend. Uebrigens läßt 6C. 998 einen ziemlich weiten
Spielraum: Der Biſchof kann Aufgebot dispenſieren, aber
auch da Aufgebot In anderen Kirchen Mordnen oder Aasſelbe Urch
Anſchlag den Kirchentüren über einen gebotenen Feiertag erſetzen
—  .  2 das Aufgebot vorgenommen, ˙ ſoll eS an einem gebotenen
Feiertag (die 6810 de Praecepto) beim feierlichen Gottesdienſt
(inter Missarum soUemnia) oder auch Qn einem anderen Tage I
einer anderen Stunde bei Anweſenhei einer größeren Volksmenge
Iu der Kirche ſtatt

inden. Findet echs Monate nach dem Aufgebot
die Ordination nicht E iſt dasſelbe nach Ermeſſen des Biſchofs
3 wiederholen. Nicht 3 verkünden ſind die angehenden Majoriſten
des Ordensſtandes (Teligiosi VOtIS berpetuis SIVE S0llemnibus SIVEe
simplicibus).

Das Aufgebot bezweckt die Auffindung etwa vorhandener
Weihehinderniſſe. Daher werden auch die Gläubigen ver
(Can 999), ihnen etwa Ctannte Hinderniſſe dem Pfarrer, beziehungs⸗—
weiſe Ordingrius zur Anzeige U bringen Der Pfarrer, welcher
das Aufgebot vorgenommen hat, ſoll ber das Aufgebot und den
Erfolg desſelben an die biſchöfliche Kurie berichten und em Zeugnis
über das Leben und Betragen de Ordinanden auf Grund verläf
Er Erhebungen einſchicken. Wenn notwendig, ſoll der Biſchof
private Erkundigungen einziehen (can Im Grunde iſt dieſe
Beſtimmung eine Wiederholung von Trid 23, de ref. CD 5

nach dem Vorausgehenden Aufgebot dispenſiert werden
kann, wird die Durchführung dieſer Kanones nicht überall dieſelbe
brm annehmen. In vielen Diözeſen werden bei der Aufnahme
ns Seminar pfarrliche Zeugniſſe verlangt nd werden die Senii⸗
nariſten verpflichtet, von den Pfarrern, In deren Cbpie ſie die Ferien
verbra haben, Zeugniſſe ber ihre Aufführung beizubringen.
Vgl übrigens auch GCAII. 1363 (Zeugni bei der Aufnahme) und
C.  — 1370 Selbſtverſtändlich Ird das Zeugni  2 de Seminarreéektors
bei der Ordination eine wichtige Rolle ſpielen. Vgl CA  2 993,
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Die Weiheexerzitien. Ueber die Dauer der Weiheexerzitien
verbreitet ſich Cal 1001 Es wurde hierüber bereits oben inter dem
Titel Interſtitien gehandelt. Für die meiſten Diözeſen bedeutet
dieſe Anordnung wohl eine Verſchärfung der Disziplin. Wenn C8
geißt qui ad primam tonsuram I 0rdines minores promovendi
sunt, spiritualibus CXeréitiis Per tres Saltem integros dies vacent,
0 läßt dies eine mildere und eine ſtrengere Auslegung 3U Es dürfen
5 nach Can 978 3, nicht Tonſur nd die er niedere Weihe
und auch nicht Qlle niederen Weihen an einem Tage erteilt werden;
jedoch iſt IM übrigen die Dauer der Interſtitien inſichtlich dieſer
Weihegrade dem Ermeſſen des Biſchofs überlaſſen Genügen un

einmalige dreitägige Exerzitien, venn dieſe rd mN kurzen Inter
vallen erteilt werden? der müſſen der Tonſur ud jeder niederen
Weihe dreitägige Exerzitien vorausgehen? Der E läßt beide
Auslegungen Hinſichtlich der öheren Weihen ＋.

ſt die Frage
klar entſchieden: Sechstägige Exerzitien vor jeder höheren Weihe,
beziehungsweiſe wenigſtens dreitägige vor dem Diakonat, enn
mehrere höhere Weihen innerhalb eines Halbjahres Tteilt werden
(Can 1001, 1

Wird nach Beendigung der Exerzitien der Empfang der he
über ein halbes ahr aufgeſchoben, 0 ind die Exerzitien 3u wieder—
golen Bei geringeren Intervallen entſcheidet das Ermeſſen de
Biſcho ber die etwaige Wiederholung. Ueber den t der Exer
zitien ſind keine beſonderen Vorſchriften erlaſſen. Der Vorſteher
des Hauſes bezeugt dem Biſchof gegenüber die Ablegung der Exer
zitien, der Supeérior maior hinſichtlich der Religioſen.“)

Ordinationsritus Der Ritus iſt Ur die liturgiſchen Bücher
beſ timmt Call 1002 ff.) Die Ordinationsmeſſ

PT muß Els
Ordinator (Konſekrator) geleſen werden. Wer einige Weihen
orientaliſchem Ritus empfangen hat und auf run eines apoſto
liſchen Indultes weitere Weihen nach lateiniſchem Ritus empfangen
l muß rüher nach lateiniſchem itus jene der rdnung nach
vorausgehenden Weihen empfangen, die en nach orientaliſchem
Itus nich empfangen hat Die den höheren Weihen Beförderten
müſſen bei der Ordinationsmeſſe die heilige Kommunion Emp⸗
fangen (Can. 1005

Zeit nd Ort der Ordination. Di Biſchofsweihe darf, wie
bisher, an einem Sonn— oder Apoſteltag während der heiligen
Meſſe Tteilt werden Die höheren Weihen ſollen an den QAlten
Ordinationstagen: Quatemberſamstag, Samstag vor Paſſions
ſonntag Ud Karſamstag Tteilt werden Jedoch werden die Biſchöfe
bei Vorhandenſ ein eines wichtigen Grundes ermächtigt, die höheren

2  16 mn der Bulle Apostolicae Sedis, Eü 1869, Suspensiones,
U  — aufgeführte Verfügung, daß die Kleriker der Uburbikariſchen Bistümer
bei Strafe der —

Uspenſion den erhaltenen Weihen im Hauſe der Ld
zariſten die Exerzitien machen müſſen, findet ſich h im Kodex
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Weihen auch aun einem Sonntag od gebotenen Feiertag vorzu⸗
nehmen. Die Tonſur kann an jedem Tag zur beliebigen Stunde
(alſo auch ohne Zuſammenhang Rit der heiligen Meſſe), die niederen
Weihen an Sonntagen nd Feſten „duplex jedoch in der Frühe
(mane amen, alſo bh im Zuſammenhang mit der heiligen Meſſe 2
Tteilt werden ede gegenteilige Gewohnheit Ird aufgehoben.
Nicht widerrufen in Aber Indulte, welche die Biſchöfe von früher
her noch beſitzen Die aufgeführten Vorſchriften ſind auch einzuhalten,

ein lateiniſcher Biſchof auf Grund eines päpſtlichen Indultes
einen Orientalen und umgekehrt ein orientaliſcher Biſchof einen
Lateiner bordiniert Can Die Beſtimmungen ber die Weihe⸗
zeiten verpflichten aber nicht, wenn eine Ordination oder ein Ritus,
ſei 70 abſolut, ſei 230 bedingt, wiederholt wird Was den Ort
anlangt, ⁰ darf der Biſchof die Weihen nur mn emnem Territorium,
außerhalb UIit Erlaubnis de zuſtändigen Ordinarius erteilen,
inſofern EU hiebei ſich der Pontifikalien (Edlien (can 1008).—

Die allgemeinen Ordinationen ſollen mn der Kathedraltirche Iu
Gegenwart der Kanoniker öffentlich vorgenommen werden, venn
i einer anderen E, 0 mn Gegenwart des Ttsklerus Es ſtimmt
da mit Tridentinum 23, ge Lef., C Aus Gründen kann der Tdi
narius einzelne Ordinationen auch In ſeiner Hauskapelle oder anderen
Kirchen, M eminar⸗ oder Kloſterkirchen, vornehmen. Tonſur und
niedere Weihen dürfen ogar I Privatoratorien Tteilt werden
(Can

Beweis der Ordination eber die erfolgte Ordination ſind
genaue Eintragungen un as Ordinationsbuch 3 machen ud die
darauf bezüglichen Akten ſorgfältig aufzubewahren. Der Ordinierte
ekommt Eein Ordinationszeugnis. Tfolgte auf Grund einer Di-
missio die Ordination von einem auswärtigen Biſchof, E iſt auf
Grund dieſes Zeugniſſes die Eintragung mn das Ordinationsbuch
vorzunehmen. Von der Erteilung der Subdiakonatsweihe iſt der

arf EL alſo die Weihen erteilen, venn EL ſich nicht der Ontift
kalien bedient? Es hat den Anſchein Daher wird in CaII. 1008 auf CaII 239,

1, II. 15, als auf eine Ausnahme verwieſen. Es iſt aun dieſer Stelle
Privilegium der Kardinäle die Rede, überall außerhalb Roms in allen Kirchen
ich der Pontifikalien bedienen und er auch eihen erteilen 3 dürfen
Da der gewöhnliche Biſchof den 8Uu8S Pontificalium außerhalb ſeiner iözeſe
nicht hat, ſo darf EL daſelbſt Weihen, bei deren Erteilung EL ſich der Ponti—
fikalien edient, nicht vornehmen. Nach dem Pontificale Romanum, De
Clerieo faciendo räg der Biſchof bei Erteilung der Tonſur und der niederen
Weihen einne Mitra simplex, bei Erteilung der eren Weihen erſcheint
ELr Oomnibus paramentis pontificalibus indutus, alſo in jedem alle mit
pontifikalen zeichen Da Cal. 1002 die genaue Einhaltung des im Pontificale
Romanum vorgeſchriebenen Ritus vorſchreibt, liegt enn gewiſſer er
ru vor Vgl auch Call 783, §2, wo geſagt wird, daß der Biſchof eigene
Diözeſanen auch außerhalb der Diözeſe firmen darf, und zwar ohne Er
laubnis de Ortsbiſchofs aber privatim sine baculo t mitra. Das Pontificaie
Romanum chreibt aber den Ve —— dieſer Inſignien vor
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Pfarrer des Taufortes vont Ordinarius, beziehungsweiſe eunn Es
ſich einen Religioſen handelt, vom Superior maior 3u verſtändigen,
damit eine entſprechende Anmerkung m Taufbuche erfolge (Can.

Strafbeſtimmungen. Das kirchliche Strafrecht, Cn. 2370 bis
2 und C  2 2409 bi  — 2411, gibt eine Zuſammenſtellung von 40
beſtimmungen hinſichklich der vorſchriftswidrigen Ausübung der
Ordinationsbefugnis. Der Biſchof, welcher ohne apoſtoliſchen Auf
trag eine Biſchofsweihe vornimmt, eine Aſſiſtenten und der Onſe
krierte ſelbſt ſind ſuspendiert, bis der oſtoliſche Stuhl dispenſiert.
Durch bewußte Simonie 3 den Weihen Beförderte ind ie der Or⸗
dinator der Häreſie verdächtig und der dem reſervierten Sus
penſion verfallen. Wer wiſſentlich von deklarierten Zenſurierten oder
notoriſchen Apoſtaten, Häretikern oder Schismatikern ſich weihen läßt,
erfällt der dem reſervierten suspensio divinis. Wer ue
Ee5 ù wiſſen von derartigen Perſönlichkeiten ordiniert worden iſt,
iſt bis zur Dispenſation ſuspendiert. Der einjährigen Suspenſion
von der Erteilung der Weihe verfällt der Biſchof, EL einen
Fremden ohne die erforderlichen Dimiſſorien, den eigenen Kandi
daten ohne die etwa notwendigen Teſtimoniales, einen Ordens
profeſſen, deſſen Ordination nicht zuſtändig iſt, ordinierte,
oder die höheren eihen ohne Weihetitel erteilte Wer ohne die
notwendigen Dimiſſorien, oder mit falſchen Entlaßſcheinen, oder
vor dem geſetzlichen CU oder Pel Saltum die Weihe erſchlich,
iſt von der empfangenen Weihe ſuspendiert. Wer ohne Teſtimoniales,
oder Im Uſtande der Zenſur, der Irregularität oder eines Weihe
hinderniſſes die Weihe empfing, ſoll nach den Umſtänden ernſtlich
geſtraft werden Der Kapitelvikar, der unbefugterweiſe (can 958,

1 II. Weihedimiſſorien ausſtellt, verfäll 1P80 64C10 der suspensio
diwvinis. (can Kloſtervorgeſetzte, Ee die Vor

ſchriften der CAII. 965 bis 967 ihre Untergebenen an einen anderen
Biſchof ehufs Weihe chicken, ſind durch einen Monat vom Meſſe
leſen ſuspendiert m.

Ueber die Verrichtung der Ablaßgebete.
Von Joſef Hilgers

(Fortſetzung und Schluß.)
111 Ort und Zeit Hilfsmittel. Meinung Aeußere Haltungund innere Verfaſſung.

Manche Ablaßgebete ſind an einen beſtimmten Or  1, andere
Mu eine Zeit oder an Ort und Zeit zugleich gebunden. lele Abläſſe
gewinnt man durch Gebete aber Al Mitglied eines frommen
Vereines oder mit Hilfe von Andachtsgegenſtänden, wie Kruzifix
und Roſenkranz. Bei allen Ablaßgebeten kommt 5 auf die Meinung


